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Wie Moebius es schon formulierte. Damit ein wirksames Präventionsverfahren eingeleitet
werden kann er müssen Verfehlungen vorliegen, die offensichtlich Alkohol bedingt sind. Wenn
also jemand stockbesiffen vor der Klasse lallend eine Unterrichtsstunde abhält, dann wäre das
ein Anlass. Vage Verdachtsmomente, wie sie Eingangs thematisiert wurden reichen allenfalls
für ein vier Augengespräch. Wird hierin eine Alkoholkrankheit verneint, hat sich das erledigt .
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